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Nutzungsbedingungen 

foreknown 
(Projekt- & Team-Controlling Software) 

  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Vertragsbeziehungen zwischen 

unseren Kunden und uns, der foreknown GmbH, Brückenstr. 7, 48231 Warendorf 

(nachfolgend bezeichnet als „Provider“). 

 

Gültig ab: 08.07.2023 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Provider erbringt für den Kunden SaaS-Dienstleistungen über das Medium Internet 

im Bereich betriebswirtschaftlicher Software. 

 

(2) Vertragsgegenstand ist die 

 

(a) Überlassung der Software “foreknown“ (nachfolgend als „SOFTWARE“ 

bezeichnet) des Providers zur Nutzung über das Internet und 

(b) Einräumung von Speicherplatz auf den Servern des Providers. 

 

(3) Dem Provider ist es gestattet, bei der Einräumung von Speicherplatz, dem Betrieb eines 

Servers und dem Betrieb der Software Nachunternehmer einzubeziehen. Der Einsatz von 

Nachunternehmern entbindet den Provider nicht von seiner alleinigen Verpflichtung 

gegenüber dem Kunden zur vollständigen Vertragserfüllung. 

 

(4) Zugangsberechtigung: Diese Cloud-Software und ihre Dienste sind ausschließlich für 

Kunden mit Sitz in der Europäischen Union (EU) bestimmt. Durch die Nutzung unserer 

Dienste bestätigen Sie, dass Sie ein Unternehmen oder eine Person mit rechtlichem Sitz in 

einem EU-Mitgliedsstaat sind. Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu unseren 

Diensten zu verweigern oder Konten zu sperren, wenn wir feststellen, dass ein Kunde 

außerhalb der EU ansässig ist. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung unserer Dienste 

außerhalb der EU gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen kann. Durch die 

Annahme dieser Nutzungsbestimmungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie 

berechtigt sind, unsere Dienste gemäß den Gesetzen und Vorschriften der Europäischen 

Union zu nutzen. 

 

§ 2 Softwareüberlassung 

(1) Der Provider stellt dem Kunden für die Dauer dieses Vertrages die SOFTWARE in der 

jeweils aktuellen Version über das Internet entgeltlich zur Verfügung. Zu diesem Zweck 
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richtet der Provider die SOFTWARE auf einem Server ein, der über das Internet für den 

Kunden erreichbar ist. 

 

(2) Der jeweils aktuelle Funktionsumfang der SOFTWARE (Leistungsbeschreibung) ergibt 

sich aus der Dokumentation auf der Webseite des Providers, die unter www.foreknown.io 

abrufbar ist. 

 

(3) Der Provider beseitigt nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten unverzüglich 

sämtliche Softwarefehler. Ein Fehler liegt dann vor, wenn die SOFTWARE die in der 

Leistungsbeschreibung angegebenen Funktionen nicht erfüllt, fehlerhafte Ergebnisse liefert 

oder in anderer Weise nicht funktionsgerecht arbeitet, so dass die Nutzung der SOFTWARE 

unmöglich oder eingeschränkt ist. 

 

(4) Der Provider entwickelt die SOFTWARE laufend weiter und wird diese durch laufende 

Updates und Upgrades verbessern. 

 

§ 3 Nutzungsrechte an der SOFTWARE 

(1) Der Provider räumt dem Kunden das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht 

ein, die in diesem Vertrag bezeichnete SOFTWARE während der Dauer des Vertrages im 

Rahmen der SaaS-Dienste bestimmungsgemäß zu nutzen. 

 

(2) Der Kunde darf die SOFTWARE nur bearbeiten, soweit dies durch die 

bestimmungsgemäße Benutzung der SOFTWARE laut jeweils aktueller 

Leistungsbeschreibung abgedeckt ist. 

 

(3) Der Kunde darf die SOFTWARE nur vervielfältigen, soweit dies durch die 

bestimmungsgemäße Benutzung der Software laut jeweils aktueller Leistungsbeschreibung 

abgedeckt ist. Zur notwendigen Vervielfältigung zählt das Laden der SOFTWARE in den 

Arbeitsspeicher auf dem Server des Providers, nicht jedoch die auch nur vorübergehende 

Installation oder das Speichern der SOFTWARE auf Datenträgern (wie etwa Festplatten 

o.Ä.) der vom Kunden eingesetzten Hardware. 

 

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, die SOFTWARE Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur 

Nutzung zur Verfügung zu stellen. Eine Weitervermietung der SOFTWARE wird dem 

Kunden somit ausdrücklich nicht gestattet. 

 

§ 4 Einräumung von Speicherplatz 

(1) Der Provider überlässt dem Kunden einen definierten Speicherplatz auf einem Server zur 

Speicherung seiner Daten. Der Kunde kann auf diesem Server Inhalte bis zu einem Umfang 

von 10 GB ablegen. Sofern der Speicherplatz zur Speicherung der Daten nicht mehr 

ausreichen sollte, wird der Provider den Kunden hiervon verständigen. Der Kunde kann 

entsprechende Kontingente nachbestellen vorbehaltlich Verfügbarkeit beim Provider. 
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(2) Der Provider trägt dafür Sorge, dass die gespeicherten Daten über das Internet abrufbar 

sind. 

 

(3) Der Kunde ist nicht berechtigt, diesen Speicherplatz einem Dritten teilweise oder 

vollständig, entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. 

 

(4) Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte auf dem Speicherplatz zu speichern, deren 

Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen 

mit Dritten verstößt. 

 

(5) Der Provider ist verpflichtet, geeignete Vorkehrungen gegen Datenverlust und zur 

Verhinderung unbefugten Zugriffs Dritter auf die Daten des Kunden zu treffen. Zu diesem 

Zweck wird der Provider tägliche Backups vornehmen, die Daten des Kunden auf Viren 

überprüfen sowie nach dem Stand der Technik Firewalls installieren. 

 

(6) Der Kunde bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an den Daten und kann daher jederzeit 

die Herausgabe einzelner oder sämtlicher Daten verlangen. 

 

Die Daten der SOFTWARE werden als PostgreSQL SQL-Dump 

(https://www.postgresql.org/docs/14/backup-dump.html) bereitgestellt. Dateien, die über die 

SOFTWARE auf den Server geladen wurden, werden als Zip-Archiv zur Verfügung gestellt. 

 

(7) Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses wird der Provider dem Kunden unverzüglich 

sämtliche Daten, die auf dem ihm zugewiesenen Speicherplatz abgelegt sind, herausgeben. 

 

(8) Die Herausgabe der Daten erfolgt nach Wahl des Kunden entweder durch Übergabe von 

Datenträgern oder durch Übersendung über ein Datennetz. Der Kunde hat keinen Anspruch 

darauf, auch die zur Verwendung der Daten geeignete Software zu erhalten. 

 

(9) Dem Provider stehen hinsichtlich der Daten des Kunden weder ein 

Zurückbehaltungsrecht noch das gesetzliche Vermieterpfandrecht (§ 562 BGB) zu. 

 

§ 5 Unterbrechung/Beeinträchtigung der 

Erreichbarkeit 

(1) Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen der vertragsgegenständlichen SaaS-

Dienste sowie Maßnahmen, die der Feststellung und Behebung von Funktionsstörungen 

dienen, werden nur dann zu einer vorübergehenden Unterbrechung oder Beeinträchtigung 

der Erreichbarkeit führen, wenn dies aus technischen Gründen zwingend notwendig ist. 

 

(2) Die Überwachung der Grundfunktionen der SaaS-Dienste erfolgt täglich. 

Die Wartung der SaaS-Dienste ist grundsätzlich von Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr 

gewährleistet. Bei schweren Fehlern – die Nutzung der SaaS-Dienste ist nicht mehr möglich 

bzw. ernstlich eingeschränkt – erfolgt die Wartung binnen 3 Stunden ab Kenntnis oder 
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Information durch den Kunden. Der Provider wird den Kunden von den Wartungsarbeiten 

umgehend verständigen und den technischen Bedingungen entsprechend in der möglichst 

kürzesten Zeit durchführen. 

Sofern die Fehlerbehebung nicht innerhalb von 12 Stunden möglich sein sollte, wird der 

Provider den Kunden davon binnen 24 Stunden unter Angabe von Gründen sowie des 

Zeitraums, der für die Fehlerbeseitigung voraussichtlich zu veranschlagen ist, per E-Mail 

verständigen. 

 

(3) Die Kunden erkennen an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit des Dienstes technisch nicht 

zu realisieren ist. Der Provider bemüht sich jedoch, den Dienst möglichst konstant verfügbar 

zu halten und sichert eine 97%ige Verfügbarkeit im Jahresdurchschnitt entsprechend den 

nachfolgenden Beschränkungen in diesem Abschnitt zu. 

 

(4) Der Provider kann die Erreichbarkeit des Dienstes nicht in Zeiten gewährleisten, in denen 

diese aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich des 

Providers liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, notwendige Wartung, Störungen der 

IT-Infrastruktur oder Internetzugangs des Kunden etc.), nicht zu erreichen sind. Ist die 

Sicherheit des Netzbetriebes oder die Aufrechterhaltung der Netzintegrität durch Gründe 

gefährdet, die nicht im Verantwortungsbereich des Providers liegen, kann der Provider den 

Zugang zu dem Dienst je nach Erfordernis vorübergehend beschränken. 

 

(5) Vorhersehbare Ausfälle aufgrund von Wartungsarbeiten sind dem Kunden rechtzeitig in 

angemessener Frist im Voraus mitzuteilen. Ansprüche können insoweit nicht hergeleitet 

werden. 

 

(6) Die zugesicherte Verfügbarkeit gilt nicht für Verfügbarkeitsprobleme: 

● aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Providers liegen (z.B. 

Naturkatastrophen, Kriege, Terroranschläge Aufstände oder staatliche Maßnahmen), 

● die durch Services, Hardware oder Software des Kunden verursacht wurden. 

 

§ 6 Pflichten des Kunden 

(1) Der Kunde verpflichtet sich, auf dem zur Verfügung gestellten Speicherplatz keine 

rechtswidrigen, die Gesetze, behördlichen Auflagen oder Rechte Dritter verletzenden Inhalte 

abzulegen. 

 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die geschützten Bereiche 

der SOFTWARE durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Zu diesem Zwecke wird der 

Kunde, soweit erforderlich, seine Mitarbeiter auf die Einhaltung des Urheberrechts 

hinweisen. 

 

(3) Unbeschadet der Verpflichtung des Providers zur Datensicherung ist der Kunde selbst 

für die Eingabe und Pflege seiner zur Nutzung der SaaS-Dienste erforderlichen Daten und 

Informationen verantwortlich. 
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(4) Der Kunde ist verpflichtet, seine Daten und Informationen vor der Eingabe auf Viren oder 

sonstige schädliche Komponenten zu prüfen und hierzu dem Stand der Technik 

entsprechende Virenschutzprogramme einzusetzen. 

 

(5) Der Kunde wird für den Zugriff auf die Nutzung der SaaS-Dienste selbst eine „User ID“ 

und ein Passwort generieren, die zur weiteren Nutzung der SaaS-Dienste erforderlich sind. 

Der Kunde ist verpflichtet, „User ID“ und Passwort geheim zu halten und Dritten gegenüber 

nicht zugänglich zu machen. 

 

(6) Die von dem Kunden auf dem für ihn bestimmten Speicherplatz abgelegten Inhalte 

können urheber- und datenschutzrechtlich geschützt sein. Der Kunde räumt dem Provider 

hiermit das Recht ein, die auf dem Server abgelegten Inhalte dem Kunden bei dessen 

Abfragen über das Internet zugänglich machen zu dürfen und, insbesondere sie hierzu zu 

vervielfältigen und zu übermitteln sowie zum Zwecke der Datensicherung vervielfältigen zu 

können. 

 

§ 7 Vergütung 

(1) Es wird zwischen drei unterschiedlichen Paketen unterschieden, die wiederum teilweise 

unterschiedliche Arten der Vergütung beinhalten. Die jeweils gültigen Monatspreise pro 

Paket finden sich auf der Webseite https://www.foreknown.io/de/preise. 

 

● Einsteiger Paket: Dieses Paket richtet sich an Freelancer oder kleine Teams und 

erlaubt maximal 5 aktive Benutzer. Die Vergütung wird monatlich abgerechnet und 

wie folgt berechnet:  

 

Es wird täglich mehrfach die Anzahl der aktiven Benutzer ermittelt. Der höchste Wert 

pro Monat wird mit dem Monatspreis des Einsteiger Pakets multipliziert. Die daraus 

resultierende Vergütung wird jeweils zum Ende eines Monats fällig. Die Vergütung 

versteht sich netto, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 

● Standard Paket: Dieses Paket richtet sich an alle Unternehmen, die nicht die 

Kriterien des Einsteiger Pakets erfüllen. Die Anzahl aktiver Benutzer ist nicht 

eingeschränkt. Bei der Vergütung wird zwischen einem „Power User“ und einem 

„Mitarbeiter“ unterschieden: 

 

○ Power User: Ein Benutzer, der neben der „Mitarbeiter“ Rolle auch noch 

weitere Rollen in foreknown zugewiesen bekommen hat, gilt als „Power 

User“. Die Höhe der Vergütung für „Power User“ wird wie folgt berechnet: 

 

Es wird werktags mehrfach die Anzahl der aktiven „Power User“ Benutzer 

ermittelt. Der höchste Wert pro Monat wird mit dem Monatspreis eines „Power 

User“ aus dem Standard Paket multipliziert. Die daraus resultierende 

Vergütung wird jeweils zum Ende eines Monats fällig. Die Vergütung versteht 

sich netto, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 



6 

○ Mitarbeiter: Ein Benutzer, der ausschließlich die „Mitarbeiter“ Rolle in 

foreknown zugewiesen bekommen hat, gilt als „Mitarbeiter“. Die Höhe der 

Vergütung für „Mitarbeiter“ wird wie folgt berechnet: 

 

Es wird werktags mehrfach die Anzahl der aktiven „Mitarbeiter“ Benutzer 

ermittelt. Der höchste Wert je Werktag wird monatlich summiert und mit dem 

Tagespreis für „Mitarbeiter“ des Standard Pakets multipliziert. Es werden 

maximal 20 Werktage pro „Mitarbeiter“ Benutzer abgerechnet. Die daraus 

resultierende Vergütung wird jeweils zum Ende eines Monats fällig. Die 

Vergütung versteht sich netto, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 

Erfolgt ein Rollenwechsel von „Power User“ zu „Mitarbeiter“ oder „Mitarbeiter“ zu 

„Power-User“ innerhalb des Abrechnungszeitraums, so wird der Benutzer als 

„Power User“ abgerechnet. 

 

● Enterprise Paket: Dieses Paket richtet sich an Unternehmen, die mehr als 200 

aktive Benutzer sowie individuelle Anforderungen an die SOFTWARE haben. Die 

Vergütung wird individuell ausgehandelt. 

 

(2) Der Provider behält sich vor, die Höhe der Vergütung jederzeit ändern zu dürfen. Die 

Änderung erfolgt bei laufenden Verträgen erst zum Beginn des folgenden 

Vertragszeitraums. 

 

(3) Der Kunde kann die Vergütung mittels der vom Provider angebotenen 

Zahlungsmöglichkeiten begleichen. 

 

(4) Die Frist für die Versendung von Vorabankündigungen durch den Provider an den 

Kunden im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens beträgt einen Tag. 

 

(5) Die Rechnungen werden dem Kunden am Tag der Buchung der Vergütung 

beziehungsweise bei Tarifwechsel elektronisch zur Verfügung gestellt. 

 

(6) Falls eine Rechnung nicht eingezogen werden kann, trägt der Kunde alle daraus 

folgenden Kosten. Hierzu gehören insbesondere Bankgebühren im Zusammenhang mit der 

Rückgabe von Lastschriften und vergleichbare Gebühren in dem Umfang, wie der Kunde 

das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat. Der Provider kann dem Kunden 

Zahlungserinnerungen auf elektronischem Weg übermitteln. 

 

(7) Gerät der Kunde mit Zahlungen in Verzug, so hat der Provider das Recht, die Erfüllung 

fälliger Leistungen gegenüber dem Kunden zu verweigern und den Zugang zum 

Kundenkonto zu sperren, bis der Verzug beseitigt ist. Der Provider wird dem Kunden in 

diesen Fällen die Sperrung mit einer regelmäßig 10 Werktage umfassenden Vorfrist zur 

Beseitigung des Verzugs ankündigen. Die sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Rechte 

des Providers wegen Zahlungsverzugs des Kunden bleiben unberührt. Der Provider kann 

bei Zahlungsverzug Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz in Rechnung stellen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 

bleibt vorbehalten. 
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(8) Eine Aufrechnung ist nur mit bereits von der anderen Vertragspartei anerkannten oder 

gerichtlich festgestellten Ansprüchen möglich, es sei denn, es handelt sich um 

Hauptleistungs- und Mängelansprüche. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur für Ansprüche 

aus dem jeweiligen Vertrag geltend gemacht werden. 

 

§ 8 Mängelhaftung/Haftung 

(1) Der Provider garantiert die Funktions- und die Betriebsbereitschaft der SaaS-Dienste 

nach den Bestimmungen dieses Vertrages. 

 

(2) Dem Provider bleibt das Recht vorbehalten, Funktionen zu erweitern, zu verändern oder 

einzuschränken, soweit dies dem technischen Fortschritt dient, notwendig ist, um 

Missbrauch zu verhindern, oder der Provider aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu 

verpflichtet ist. Wird durch die Änderung des Funktionsumfangs die vertragsgemäße 

Nutzung des Dienstes durch den Kunden nicht nur unwesentlich beeinträchtigt, hat dieser 

ein Recht zur Gebührenanpassung oder Kündigung. 

 

(3) Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen durch die Kunden per E-

Mail an info@foreknown.io anzuzeigen und zu rügen. 

 

(4) Der Provider hilft Mängeln durch Nachbesserung ab. Erst, wenn diese fehlschlägt oder 

unmöglich ist, können die Kunden nach Setzung und Ablauf einer Nachbesserungsfrist von 

mindestens zwei Wochen Minderung verlangen oder ein Rücktrittsrecht geltend machen. 

Sämtliche Mängelansprüche der Kunden verjähren in einem Jahr. Maßgeblicher Zeitpunkt 

für die Mängelanzeige, -rüge und -verjährung ist der Zeitpunkt, ab dem der Kunde von dem 

Mangel Kenntnis hatte oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen. 

 

(5) Für den Fall, dass Leistungen des Providers von unberechtigten Dritten unter 

Verwendung der Zugangsdaten des Kunden in Anspruch genommen werden, haftet der 

Kunde für dadurch anfallende Entgelte im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung bis zum 

Eingang des Kundenauftrages zur Änderung der Zugangsdaten oder der Meldung des 

Verlusts oder Diebstahls, sofern den Kunden am Zugriff des unberechtigten Dritten ein 

Verschulden trifft. 

 

(6) Der Provider ist zur sofortigen Sperre des Zugangs zur SOFTWARE und des 

Speicherplatzes berechtigt, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die gespeicherten 

Daten rechtswidrig sind und/oder Rechte Dritter verletzen. Ein begründeter Verdacht für eine 

Rechtswidrigkeit und/oder eine Rechtsverletzung liegt insbesondere dann vor, wenn 

Gerichte, Behörden und/oder sonstige Dritte den Provider davon in Kenntnis setzen. Der 

Provider hat den Kunden von der Sperre und dem Grund hierfür unverzüglich zu 

verständigen. Die Sperre ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet ist. 

 

(7) Schadensersatzansprüche gegen den Provider sind unabhängig vom Rechtsgrund 

ausgeschlossen, es sei denn, der Provider, seine gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte 

Fahrlässigkeit haftet der Provider nur, wenn eine der vertragswesentlichen Pflichten durch 
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den Provider, seine gesetzlichen Vertreter oder leitende Angestellte oder Erfüllungsgehilfen 

verletzt wurde. Der Provider haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren 

Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Vertragswesentliche Pflichten sind 

solche Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die entscheidend für den Abschluss 

des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf. 

 

(8) Für den Verlust von Daten haftet der Provider insoweit nicht, als der Schaden darauf 

beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch 

sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt 

werden können. 

 

(9) Der Provider haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Provider, seine 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 9 Laufzeit und Kündigung 

(1) Die Vertragslaufzeit zwischen dem Provider und dem Kunden bestimmt sich anhand des 

gewählten Zahlungsintervalls. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Vertragsdauer 

automatisch mit dem zum Vertragsende aktuellen Umfang um denselben Zeitraum, sofern er 

nicht zuvor mit einer Frist von sieben Tagen zum Vertragsende gekündigt worden ist. Die 

Kündigung hat mittels E-Mail an die Adresse info@foreknown.io zu erfolgen. 

 

(2) Unberührt bleibt das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag aus wichtigem Grunde 

fristlos zu kündigen. Zur fristlosen Kündigung ist der Provider insbesondere berechtigt, wenn 

der Kunde fällige Zahlungen trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht leistet oder die 

vertraglichen Bestimmungen über die Nutzung der SaaS-Dienste verletzt. Eine fristlose 

Kündigung setzt in jedem Falle voraus, dass der andere Teil schriftlich abgemahnt und 

aufgefordert wird, den vermeintlichen Grund zur fristlosen Kündigung in angemessener Zeit 

zu beseitigen. 

 

(3) Eine Kündigung des Vertrages ist während der 14-tägigen Testphase jederzeit möglich. 

 

(4) Der Kunde darf jederzeit die Anzahl aktiver Benutzer erhöhen (bezeichnet als 

„Upgrade“). Dabei sind die Rahmenbedingungen des aktuell genutzten Pakets („Einsteiger 

Paket“, „Standard Paket“ oder „Enterprise Paket“) zu berücksichtigen.  

 

• Einsteiger Paket: Wenn sich die Erhöhung der aktiven Benutzer im Rahmen der 

maximal erlaubten aktiven Benutzer von 5 bewegt, so findet eine Abrechnung gemäß 

§7 (1) Vergütung statt. Übersteigt die Erhöhung die maximal erlaubten aktiven 

Benutzer, so ist ein Upgrade auf das „Standard Paket“ erforderlich. Das Upgrade 

kann formlos durch eine E-Mail an die Adresse info@foreknown.io erfolgen. 

 

• Standard Paket: Die Erhöhung der aktiven Benutzer (Power User / Mitarbeiter) ist 

im „Standard Paket“ ohne Einschränkungen möglich. Ein Upgrade in das „Enterprise 

Paket“ ist nach gemeinsamer Verhandlung individueller Preise und 
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Zahlungsbedingungen möglich und kann formlos durch eine E-Mail an die Adresse 

info@foreknown.io angefragt werden. 

 

(5) Eine Verringerung der Anzahl aktiver Benutzer (bezeichnet als „Downgrade“) ist vom 

gewählten Paket und von der Art der Vergütung abhängig: 

 

● Einsteiger Paket: Bei einer monatlichen Abrechnung können Benutzer einfach 

inaktiv gesetzt werden und werden somit für den Folgemonat nicht mehr 

abgerechnet.  

 

● Standard Paket: Bei diesem Paket wird zwischen „Power User“ und „Mitarbeiter“ 

Benutzer unterschieden.  

 

○ Power User: Diese Benutzer können einfach inaktiv gesetzt werden und 

werden für den Folgemonat nicht mehr abgerechnet. 

 

○ Mitarbeiter: Diese Benutzer werden tagesgenau abgerechnet. Sobald ein 

„Mitarbeiter“ Benutzer inaktiv gesetzt wird, erfolgt ab dem Folgetag keine 

Abrechnung mehr. 

 

Ein Downgrade vom „Standard Paket“ in das „Einsteiger Paket“ ist nicht möglich. 

 

• Enterprise Paket: Es ist nur ein Downgrade vom „Enterprise Paket“ in das 

„Standard Paket“ möglich. Das Downgrade kann formlos durch eine E-Mail an die 

Adresse info@foreknown.io erfolgen. 

 

(6) Eine Kündigung oder ein Downgrade vor Ablauf eines Zahlungsintervalls berechtigen 

nicht zur Rückzahlung der im Voraus gezahlten Vergütung. 

 

§ 10 Datenschutz/Geheimhaltung 

(1) Der Kunde ist für die Einhaltung der Bestimmungen der DSGVO und des BDSG-Neu 

verantwortlich. Im Falle einer Auftragsverarbeitung werden die Parteien einen Vertrag über 

Auftragsverarbeitung abschließen. 

 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der 

Durchführung dieses Vertrages bekannt werden, vertraulich zu behandeln und entsprechend 

den Datenschutzvorgaben nur für vertraglich vereinbarte Zwecke zu verwenden. Die 

Vertragsparteien werden ihre Angestellten, freien Mitarbeiter und andere durch sie beteiligte 

Unternehmen (selbstständige und verbundene) entsprechend verpflichten. 

 

(3) Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Bestimmung sind Informationen, Unterlagen, 

Angaben und Daten, die als solche bezeichnet sind oder ihrer Natur nach als vertraulich 

anzusehen sind. 
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(4) Die Rechte und Pflichten nach diesem Abschnitt über Geheimhaltung werden von einer 

Beendigung dieses Vertrages nicht berührt. 

 

(5) Weitere Datenschutzbestimmungen und -hinweise sind den Datenschutzbestimmungen 

(www.foreknown.io/de/datenschutz) des Providers zu entnehmen. 

 

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

(1) Auf vorliegenden Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

Anwendung. 

 

(2) Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlicher Gerichtsstand Münster. 

§ 12 Sonstiges 

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze 

dieses Vertrages haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich 

vereinbart werden. Dies gilt auch für die Abänderung dieser Vertragsbestimmung. 

 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies 

die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch 

eine wirksame Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Fall einer Vertragslücke. 
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